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	Downtown Lodge

Dorfstrasse 152
3818 Grindelwald
Tel. +41 (0)33 828 77 30

Fax. +41 (0)33 828 77 31

www.downtown-lodge.ch

downtown-lodge@jungfrau.ch


Angebot Sommer & herbst 2012 -
Miete eines Gruppenhauses.
Arrangement:
Übernachtung im Gruppenhaus mit eigenem Schlafsack
· Haus mit eigener, komplett ausgestatteten Küche

· Aufenthaltsraum

· Lodges mit verschieden grossen Zimmern

· WC/Duschen auf Etage
· Die Schlussreinigung erfolgt durch die Gruppe
· TV im Aufenthaltsraum

· W-LAN in allen Räumen

Preise:
Pro Person und Nacht, inkl. Taxen und gratis Eintritt ins Hallenbad/Kunsteisbahn

Die Übernachtung kann auch mit Euro bezahlt werden. Der Euro wird zum Tageskurs berechnet.
	Erwachsene ab 16 Jahren
	CHF 30.00
	Kinder (2 – 16 Jahre)
	CHF 20.00


Mindestauslastung:
Während der Sommer- und Zwischensaison 2012 besteht keine Mindestauslastung.

	Gewünschtes Haus bitte ankreuzen: 
□ Lodge 3 mit 78 Betten
       Zwei DZ und je ein 8er, 26er & 40er 
	□ Lodge 4 mit 68 Betten
       Zwei DZ und je ein 12er, 22er & 30er 
	□ Lodge 5 mit 54 Betten
       Zwei DZ und je ein 4er, 16er & 30er 

	Je nach Verfügbarkeit können in der Lodge 1 & 2 noch zusätzliche Zimmer gebucht werden. Bitte tragen Sie hier die gewünschten Zimmer ein.
	…………………………………………………………………….


	Extras:
	□ Frühstück
	pro Person und Tag
	CHF 8.00

	
	□ Halbpension (3-Gang Menu, Catering)
	pro Erwachsener und Tag

pro Kind (bis 12 Jahre) und Tag
	CHF 23.00
CHF 16.00

	
	□ Vollpension (2 x 3-Gang Menu, Catering)
	pro Erwachsener und Tag

pro Kind (bis 12 Jahre) und Tag
	CHF 39.00
CHF 27.00

	
	□ Nordisches Duvet 
	mit Bettwäsche pro Einheit
	CHF 10.00

	
	□ Reinigung durch den Vermieter
     (Besenreine Abgabe)
Küchenreinigung erfolgt immer durch den Mieter
	pro Lodge
	CHF 250.00

	
	□ Parkplatz (nicht garantiert)
	Auto pro Nacht
	CHF 5.00


Die Reservation ist nur gültig wenn diese Felder vollständig ausgefüllt sind.
	Gruppenname:
	
	Gruppenleiter:
	
	E-Mail:
	

	Adresse:
	
	PLZ/Ort:
	
	Telefon/Handy:
	


	Anreisedatum:
	
	Abreisedatum:
	
	
	

	Anz. Erwachsene:
	
	Anzahl Nächte:
	
	Ankunftszeit:
	

	Anz. Kinder 2-11 Jahre:
	
	Anz. Kinder 12-16 Jahre:
	
	
	


Die Kreditkartenangaben sind zwingend für ausländische Gäste

	Kreditkarte:
	
	KK-Nummer:
	
	Gültig bis:
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Falls Sie mit einem Car/Bus anreisen, die Kontaktdaten des
Unternehmens:
	


ORT UND DATUM:

RECHTSVERBINDLICHE UNTERSCHRIFT:



Hiermit bestätige ich, die AGB gelesen und anerkannt zu haben.
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Dorfstrasse 152
3818 Grindelwald
Tel. +41 (0)33 828 77 30
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www.downtown-lodge.ch

downtown-lodge@jungfrau.ch


AGB für Gruppenhäuser.
	1
	Preise / beZahlung / Annullationskosten

	1.1
	Alle Preise inkl. Kurtaxe, Mehrwertsteuer und Nebenkosten.

	
	Bezahlung: Beim Check-in in bar, per Kreditkarte oder bei einem Betrag ab CHF 1’000.00 auch gegen Rechnung.

	1.2
	Mindestauslastung:

Je nach Saisonzeit besteht eine Mindestauslastung der gebuchten Lodge. Wenn diese nicht erreicht wird, werden die fehlenden Logiernächte mit einem Durchschnittspreis von CHF 22.00 pro Person und Nacht berechnet.

	1.3
	Annullationskosten:
5% jedoch mind. CHF 500.00 bei einer Annullation 30 – 39 Tage vor der Anreise.
50% der Gesamtkosten bei einer Annullation 15 – 29 Tage vor der Anreise.
100% der Gesamtkosten bei einer Annullation 14 Tage vor der Anreise.

	
	

	2
	Anreise / Abreise

	2.1
	Parkplätze für Reisebus oder Cars müssen im Voraus angemeldet werden.

	2.2
	Anreise mit dem Reisebus / Car: Das Ein- und Aussteigen bzw. Ein- und Ausladen auf der Dorfstrasse ist nicht erlaubt (Geldstrafen der örtlichen Polizei bis CHF 200.00). Wir bieten Ihnen jedoch gerne an, Gepäck bzw. Anhänger kostenlos vom Firstbahnparkplatz zur Downtown Lodge zu befördern. Bitte nehmen Sie vorgängig Kontakt mit uns auf, damit wir den Transfer koordinieren können und für Sie keine Wartezeiten entstehen. 

	2.3
	Im Winter ist eine Winterausrüstung zu empfehlen. Montieren Sie bitte die Schneeketten vor der Einfahrt ins Dorf.

	
	

	3
	Übernahme der Unterkunft

	3.1
	Für Lagerbesichtigungen kann jederzeit ein Besichtigungstermin vereinbart werden.

	3.2
	Mindestens zwei Wochen vor der Anreise sind die definitiven Personenzahlen zu melden, sowie die Zeit der Übernahme zu vereinbaren.

	
	

	4
	Benützung der Unterkunft

	4.1
	Die Gäste verpflichten sich, die Hausordnung zu befolgen.

	4.2
	Besucher dürfen grundsätzlich nicht in den Räumen der Gruppe übernachten. Der Vermieter stellt gerne
nach Verfügbarkeit und gegen Verrechnung Besucherzimmer zur Verfügung.

	4.3
	Haustiere sind nur nach Absprache mit der Betriebsleitung gestattet.

	
	

	5
	Rückgabe der Unterkunft

	5.1
	Die Rückgabe der Unterkunft erfolgt am Tag der Abreise. 

Die Zeit ist am Vortag an der Rezeption zu vereinbaren.

	5.2
	Die Unterkunft ist gemäss Checkliste zu reinigen.

	5.3
	Nachträglicher Reinigungsaufwand wird mit CHF 80.00 pro Arbeitsstunde verrechnet.

	5.4
	Auf Wunsch kann die Lodge „nur“ besenrein abgegeben werden. 

Preis pro Lodge CHF 250.00 (muss bei der Reservation angemeldet werden) 

Die Küche ist immer vom Mieter selber zu reinigen. 

	
	

	6
	Halb- bzw. vollpension

	6.1
	Die Halb- bzw. Vollpension muss bei der Reservation bereits angemeldet werden, auch die gewünschte Uhrzeit muss im Voraus abgemacht werden. Das Catering wird vom Restaurant Grund durchgeführt.

	6.2
	Die Gruppe ist verpflichtet, eine Fassstrasse im Aufenthaltsraum der jeweiligen Lodge vorzubereiten und Teller sowie Besteck bereit zu stellen. Der Caterer ist für den Transport der Lebensmittel sowie die Reinigung der benötigten Kochutensilien und des Essgeschirrs zuständig. Nicht im Preis enthalten sind Getränke, welche von der Gruppe selber organisiert werden müssen (inklusive Abwasch der Gläser).

	6.3
	Allfällige Vegetarier oder Allergien sind der Downtown Lodge im Voraus zu melden.

	6.4
	Verlangen Sie einfach unsere Menuauswahl, und Sie können sich Ihre Menus selber zusammenstellen!

	
	

	7
	Haftung

	7.1
	Für fehlendes Material und Schäden, welche an Anlagen und am Mobiliar verursacht werden, haftet der Benutzer.

	7.2
	Mobiliar- und Personenhaftpflichtversicherung sind Sache des Benutzers.

	7.3
	Sämtliche Beschädigungen sind durch die verantwortliche Person unverzüglich der Betriebsleitung zu melden.

	7.4
	Ist der Schadenverursacher nicht zu ermitteln, haftet die betreffende Gruppe, welche zur Zeit des Schadenereignisses die Anlage benutzt hat, sofern es sich um einen fahrlässig verursachten Schaden handelt.




